
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Salzburg 1997/04/30
3/4404/12-97rw

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.04.1997

Rechtssatz

Eine wenngleich nicht gesetzmäßige Blutabnahme zum Zweck der Bestimmung des Blutalkoholgehaltes unterliegt

nicht dem Beweisverwertungsverbot, wenn der Beschuldigte dieser bei voller Dispositions- und Diskretionsfähigkeit

freiwillig zugestimmt hat. Aus diesem Grund mußte der Beschuldigte, der körperlich o6enbar sehr wohl in der Lage

gewesen wäre, eine Überprüfung der Atemluft auf Alkoholgehalt durchzuführen, auch nicht zur Atemalkoholmessung

aufgefordert werden und war es auch nicht erforderlich, die Frage zu klären, ob der Beschuldigte zur Durchführung

einer Atemalkoholkontrolle in der Lage gewesen wäre. Durch die unter freiwilliger Mitwirkung des Beschuldigten

durchgeführte Blutabnahme zum Zweck der Bestimmung des Blutalkoholgehaltes und durch die Verwertung der

Meßergebnisse wurde die Stellung des Beschuldigten als Rechtssubjekt nicht beeinträchtigt.

Schlagworte

Blutabnahme, kein Beweisverwertungsverbot bei freiwilliger Zustimmung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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